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SGB XII - Einkommensrechner aus dem Rechts-Wiki 

 

Im Rechts-Wiki ist eine Berechnungshilfe zur Ermittlung des anzurechnenden Erwerbseinkommens von 

erwerbsunfähigen Personen im Sozialgeld-Bezug hinterlegt.  Dieses kann nur Personen betreffen, die 

das 15. Lebensjahr vollendet haben. 

 

Beispiel: Vater (45 Jahre) lebt mit Sohn (16 Jahre) in einer Bedarfsgemeinschaft. Der Vater ist erwerbsge-

mindert auf Zeit. Er bezieht eine volle Erwerbsminderungsrente und hat darüber hinaus noch einen Mini-

Job mit einem Verdienst in Höhe von 450 Euro. Zur Bereinigung des Einkommens aus dem Mini-Jobs ist der 

Rechner zu benutzen. 

 

Die in § 11b Abs. 1 SGB II aufgeführten Freibeträge gelten mit Ausnahme der Nr. 6 sowohl für erwerbsfä-

hige als auch für erwerbsunfähige Personen. Die üblichen Erwerbseinkommensfreibeträge nach § 11b Abs. 

2 und 3 SGB II gelten jedoch nur für erwerbsfähige Personen.  

 

Sozialgeldempfänger*innen unter 15 Jahren 

Bei Sozialgeldempfängern*innen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind außer den in § 

11a SGB II genannten Einnahmen noch zusätzliche Einnahmen aus Erwerbstätigkeit nicht als Einkommen 

zu berücksichtigen, soweit sie einen Betrag von 100,- € monatlich nicht überschreiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 Alg-

II Verordnung). 

 

Sozialgeldempfänger*innen über 15 Jahre 

Für Sozialgeldempfänger*innen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und Erwerbseinkommen bezie-

hen, finden die Regelungen der §§ 82 ff. SGB XII Anwendung. Da AKDN für diese Konstellation keine auto-

matische Einkommensbereinigung durchführt, kann hilfsweise der Rechner aus dem Rechts-Wiki der Stadt 

Wuppertal zur Ermittlung der Freibeträge herangezogen werden. 

Die 30 €-Versicherungspauschale ist gem. den in § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Alg-II Verordnung stehenden Rege-

lungen als Pauschbetrag zusätzlich zu berücksichtigen. 
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Hinweis zum Einkommensrechner:  

Bei der Bereinigung des Einkommens nach §82 Abs. 2 SGB XII sind im ersten Schritt u.a. die mit der Erzie-

lung des Einkommens verbundene notwendige Ausgaben für Arbeitsmittel abzuziehen. Sofern keine sol-

chen Ausgaben geltend gemacht werden, ist bei Erwerbseinkommen aus nicht-selbstständiger Arbeit 

mind. ein Betrag in Höhe von 5,20€ pauschal abzuziehen (§ VO zu §82 SGB XII. Im Rechner erfolgt der 

Abzug über einen entsprechenden Eintrag in Zelle „D5“.  

 

Link zur Einkommensberechnung aus dem Rechts-Wiki  

 

Eintrag aus der Wissensdatenbank der BA: 

 

 

https://sozasp.gkdpb.de/wiki/images/7/7a/Einkommensbereinigung.xls

